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Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

Planzeichenerklärung

Sonstige Planzeichen

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes
„Gonzerath I – Klettbachtal, Teilaufhebung“
werden die Festsetzungen des
Bebauungsplanes Gonzerath I – Klettbach
ersatzlos aufgehoben.
Die Zulässigkeit von Vorhaben ist künftig nach
§ 34 BauGB zu beurteilen, der die Zulässigkeit
von Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang
bebauten Ortsteile regelt.

Ausfertigung:

Hiermit wird dieser Bebauungsplan ausgerfertigt.

Morbach, den 17.11.2020

(Andreas Hackethal)
Bürgermeister

Gemeinde Morbach

1:100017.11.2020

Teilaufhebung des Bebauungsplanes
Ortsbezirk Gonzerath

M.Stand:

"Gonzerath I - Klettbachtal"

Satzungsausfertigung

Datengrundlage: Geobasisinformationen der Vermessungs- und Katsterverwaltung Rheinland-Pfalz (Zustimmung vom 15. Oktober 2002)

Teilaufhebung des Bebauungsplanes der Gemeinde Morbach im Ortsbezirk Gonzerath
" Gonzerath I - Klettbachtal"


